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Niederschrift über die 40. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus am 05.02.2026  
im Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Straße 3, Großer Saal 

 

Sitzungsbeginn: 19:06 Uhr 

Sitzungsende: 23:13 Uhr 
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Anwesend 
 
 
 

Von der Stadtverordnetenversammlung: 
 
 

Alter, Heinrich 
Boller, Thomas 
Brill, Hannelore 
Chill, Detlef 
Colloseus, Andreas 
Crux, Rolf-Theodor 
Ebeling, Evelina 
Fischer, Sabine 
Gann, Winfried 
Georgi, Daniel 
Hablizel, Gerhard 
Hammerschmitt, Runa 
Hees, Alexander 
Jacubowsky, Cordula 
Kaunzner, Franziska 
Kilb, Stefan 
Krachowitzer-Galle, Regina 
Kroneberg, Annika 
Lampe, Uwe 
Lingner, Anja 
Lupp, Felix 
Maier, Thilo 
Majchrzak, Nadja 
Nick, Franz Josef 
Orlopp, Martin 
Ostermann, Günther 
Otto, Michael-Klaus 
Peveling, Patricia 
Römer-Seel, Dr. Bärbel von 
Schäfer, Walter F. 
Schneider, Arno 
Stadler, Simon Ulrich 
Völker-Holland, Peter 
Wirtnik, Daniela 
 
 
 
Nicht anwesend 
 
 
 

Von der Stadtverordnetenversammlung: 
 
Hesse, Dr. Michael (entschuldigt) 
Bokr, Dr. Jürgen (entschuldigt) 
Klein, Markus (entschuldigt) 

  
 
 
 

Vom Magistrat: 
 
 

Bürgermeisterin Schenk-Motzko, Beatrice 
Erster Stadtrat Pöschl, Jörg 
Stadtrat Adler, Dr. Gerhard 
Stadträtin Hogh, Annette 
Stadtrat Kerger, Rolf 
Stadtrat Leppin, Hans-Reinhard 
Stadträtin Mauerwerk, Sabine 
Stadtrat Paulsen, Hartmut 
Stadträtin Terhorst, Gabriela 
Stadtrat Wagner, Matthias 
 
 
Von der Verwaltung: 
 
 

Hennig, Elke 
Becker, Andreas 
Böhmig, Gerd 
Neumann, Michaela 
Usinger, Beate (Schriftführerin) 
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Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, eröffnet die 40. Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- und frist-
gerecht eingeladen wurde. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist beschlussfähig. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, fragt an, ob Änderungswünsche 
zur Tagesordnung vorliegen. 
 
Frau Majchrzak beantragt, den ursprünglichen Tagesordnungspunkt II/12 „Bebauungsplan K 
55.1, 1. Änderung „Ehemaliges Sanatorium Dr. Kohnstamm“, Königstein; hier: Planauf-
stellungsbeschluss des Bebauungsplanes K 55.1 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB“ (Druck-
sachennummer: 235/2025) in TO III zu verschieben. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, merkt an, dass der vorgenannte 
Tagesordnungspunkt als letzter TOP in TO III behandelt wird. 
 
Die Tagesordnung verschiebt sich entsprechend. 
 
Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
 
 
 
 
Tagesordnung – öffentllich – 
 
 
 
 
I/1. Tagesordnungspunkt  
Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Königstein im Taunus an Herrn Prof. Dr. Eckart 
Wernicke 
 
Auf Vorschlag des Ältestenrates hat der Magistrat in seiner Sitzung am 12.01.2026 be-
schlossen, Herrn Prof. Dr. Eckart Wernicke mit der Ehrenplakette der Stadt Königstein im 
Taunus auszuzeichnen. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko würdigt in ihrer Ansprache das unermüdliche Engagement 
von Herrn Prof. Dr. Eckart Wernicke für das Gemeinwesen in seinem selbstlosen Einsatz für 
das Deutsche Rote Kreuz. Über dieses Engagement und seine verantwortungsvolle beruf-
liche Tätigkeit als Facharzt und Klinkleiter hinaus, gründete er ein Entwicklungshilfeprojekt im 
Jemen zur medizinischen Versorgung Bedürftiger. 
 
Prof. Dr. Wernickes Lebenswerk ist getragen von seiner großen Menschlichkeit. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, spricht seinen Dank an Herrn 
Prof. Dr. Wernicke im Namen der Stadtverordnetenversammlung für sein beispielhaftes 
Wirken auf sozialem und wissenschaftlichem Gebiet aus. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko verleiht gemeinsam mit Herrn Ersten Stadtrat Pöschl und 
dem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Otto, die Ehrenplakette der Stadt 
Königstein im Taunus an Herrn Prof. Dr. Eckart Wernicke. 
 
Es folgt der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Königstein im Taunus. 
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Abschließend bedankt sich Herr Prof. Dr. Wernicke in einer kurzen Rede für die Verleihung 
der Ehrenplakette der Stadt Königstein im Taunus. 
 
 
 
 
I/2. Tagesordnungspunkt  
Verleihung der Ehrenurkunde der Stadt Königstein im Taunus an 
Herrn Manfred Colloseus und Herrn Wolfgang Riedel 
 
Auf Vorschlag des Ältestenrates hat der Magistrat in seiner Sitzung am 12.01.2026 be-
schlossen, Herrn Manfred Colloseus und Herrn Wolfgang Riedel mit der Ehrenurkunde der 
Stadt Königstein im Taunus auszuzeichnen. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko würdigt in ihrer Ansprache das vielfältige und unermüdliche 
Engagement von Herrn Manfred Colloseus für das Gemeinwesen Königsteins. Über 50 
Jahre lang engagierte er sich als Vorsitzender der Kolpingfamilie Königstein. Er ist Grün-
dungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins „Haus der Begegnung“. Eng mit der 
katholischen Kirche verbunden und aus einem christlichen Grundverständnis heraus, führte 
ihn sein Einsatz für seine Mitmenschen auch in die Stadtpolitik, wo er sich besonders um die 
Förderung der Jüngsten verdient machte. 
 
 
Herrn Wolfgang Riedel würdigt Bürgermeisterin Schenk-Motzko in ihrer Ansprache für sein 
unermüdliches und uneigennütziges Engagement für die deutsch-französische Städtepart-
nerschaft zwischen Le Cannet-Rocheville und Königstein im Taunus. Seit der Gründung des 
Partnerschaftskomitees war er Mitglied und engagierte sich über Jahrzehnte im Vorstand. 
Selbst erstmals im Rahmen eines Jugendaustauschs das Nachbarland bereist, lag ihm die 
Jugendarbeit besonders am Herzen. Mit großem Engagement setzt er sich über kulturelle 
Unternehmungen und Reisen für die Förderung der europäischen Völkerverständigung ein. 
 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, spricht seinen Dank im Namen 
der Stadtverordnetenversammlung an Herrn Manfred Colloseus für sein vorbildliches Wirken 
auf kommunalpolitischem und sozialem Gebiet sowie an Herrn Wolfgang Riedel für sein vor-
bildliches Wirken auf kulturellem Gebiet aus. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko verleiht gemeinsam mit Herrn Ersten Stadtrat Pöschl und 
dem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Otto, die Ehrenurkunden der Stadt 
Königstein im Taunus an die Herren Manfred Colloseus und Wolfgang Riedel. 
 
Es folgt der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Königstein im Taunus. 
 
Abschließend bedanken sich die Herren Manfred Colloseus und Wolfgang Riedel in einer 
kurzen Rede für die Verleihung der Ehrenurkunde der Stadt Königstein im Taunus. 
 
 
Im Anschluss an die erfolgten Ehrungen lädt der stellvertretende Stadtverordneten-
vorsteher, Herr Otto, alle Anwesenden zu einem kleinen gemeinsamen Sektempfang in 
das Foyer ein. 
 
Die Sitzung wird hierfür von 19:46 Uhr bis 20:08 Uhr unterbrochen. 
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I/3. Tagesordnungspunkt  
Einführung eines nachrückenden Stadtverordneten 
 
Frau Stefanie Reul – FDP-Fraktion – ist durch Wegzug aus der Stadtverordnetenversamm-
lung ausgeschieden. 
 
Vom Wahlvorschlag der FDP rückt Herr Thilo Maier in die Stadtverordnetenversammlung 
nach. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, begrüßt ihn herzlich und wünscht 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
I/4. Tagesordnungspunkt  
Genehmigung der Niederschrift über die 39. Sitzung vom 18.12.2025 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. 
 
Die Niederschrift ist somit genehmigt. 
 
 
 
 
I/5. Tagesordnungspunkt  
Mitteilungen 
 
I/5.1 Königsteiner Forum - Einladungen 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko verweist auf die auf allen Plätzen ausliegende Einladung 
zum Königsteiner Forum und gibt bekannt, dass die Einladungen für das Königsteiner Forum 
zukünftig nur noch elektronisch versendet werden. Alle Mandatsträger, die an einer elektro-
nischen Zustellung interessiert sind, können sich unter der E-Mail-Adresse 
info@koenigstein.de in den Einladungsverteiler des Königsteiner Forums aufnehmen lassen. 
 
So können im Fall einer Absage oder kurzfristigen Änderung alle schnell informiert werden. 
 
 
 
I/5.2 Verkehrsanordnungen im Stadtgebiet Königstein; hier: Straßen 

"Am Wäldchen", "Am Wickenstück" und Falkensteiner Straße 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko weist darauf hin, dass das Regierungspräsidium Darmstadt 
sie angewiesen hat, in den nachfolgenden Bereichen Veränderungen der verkehrsrecht-
lichen Anordnungen durchzuführen: 
 

• Falkensteiner Straße; hier soll Tempo 30 nur zur Schulzeit zwischen 07:00 Uhr und 
17:00 Uhr gelten und nicht an Wochenenden. 

• Im verkehrsberuhigten Bereich, der die Straßen „Am Wäldchen“, „Birkenweg“, „Mittel-
gewann“, „Erlenweg“, „Am Rodenberg“, einen Teilbereich „Kohlweg“ und „Am 
Wickenstück“ umfasst, sind die Parkflächen durch Markierungen zu kennzeichnen. 

 
 
 

mailto:info@koenigstein.de
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I/6. Tagesordnungspunkt  
Beantwortung von Anfragen 
 
I/6.1 KOMPASS (KOMMunal-ProgrAmmSicherheitsSiegel) 
 
Zu der Anfrage von Herrn Orlopp aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
18.12.2025 (TOP I/4.1) merkt Bürgermeisterin Schenk-Motzko an, dass die Stellungnahme 
des Fachbereichs III der Niederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
 
 
I/6.2 Aufhebung Sperrvermerk; 

hier: Budget für Anwaltskosten 
 
Im Rahmen der Beratung über die Aufhebung des Sperrvermerks für das Budget für 
Anwaltskosten in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.01.2026 (TOP 6) 
kam die Frage auf, ob der bisherige Prozess gegen den Verein für Heimatkunde durch den 
zwischenzeitlich erzielten Vergleich abgeschlossen ist oder ob es sich um einen Teil-
Vergleich handelt. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko teilt mit, dass die schriftliche Stellungnahme des Fach-
dienstes Kultur/Kulturförderung der Niederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
 
 
I/6.3 Kinder(t)räume Königstein; Sicherstellung der Betreuungsplätze im U3-Bereich 
 
Bezugnehmend auf eine Anfrage aus der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 
28.01.2026 informiert Bürgermeisterin Schenk-Motzko über ein Gespräch mit Frau Gerock, 
der Geschäftsführerin der privaten Kinderbetreuung Kinder(t)räume Königstein, über die 
Sicherstellung der Betreuungsplätze für 12 Kinder im U3-Bereich über den 31.03.2026 
hinaus. 
 
Die Stadt Königstein hatte Kenntnis von den sich seit 2022 verschärfenden finanziellen Prob-
lemen. Der Magistrat hat im Jahr 2024 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 
32.000,00 EUR für ein zweijähriges Anerkennungspraktikum für die Einrichtung bewilligt. 
Das Ausmaß und vor allem die Dringlichkeit einer weiteren Bezuschussung war nicht be-
kannt und wurde erst Anfang des Jahres der Stadt Königstein deutlich, da die Einrichtungs-
leitung der Kinder(t)räume die bestehenden Betreuungsverträge mit den Eltern zum 
31.03.2026 gekündigt hat. Diese Maßnahme wurde laut Einrichtung notwendig, da – nach 
Abrechnung des Jahres 2025 – festgestellt wurde, dass über mehrere Jahre ein Defizit in 
Höhe von insgesamt 40.000,00 EUR entstanden ist. 
 
Die Stadt Königstein wollte daraufhin den privaten Träger finanziell unterstützen, um auch 
eine Schließung der Einrichtung zu verhindern und beabsichtigte, zur Gewährleistung der 
weiteren Betreuung dem Magistrat vorzuschlagen, eine einmalige Zuschusszahlung in Höhe 
von 40.000,00 EUR zur Sicherstellung der Betreuungsplätze zu übernehmen. 
 
Außerdem sollte die Einrichtung ab Januar 2026 eine Zuschusszahlung in Höhe von 300,00 
EUR pro Kind/Monat erhalten, um ein neues Defizit zu vermeiden. 
 
Diese Unterstützung der Stadt Königstein lehnte die Einrichtung allerdings ab und hält an 
ihrer Schließung zum 31.03.2026 fest. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko hätte sich eine sozialverträglichere Lösung im Sinne der 
Familien gewünscht, etwa einen Weiterbetrieb bis zum Ende des Kindergartenjahres im Juli 
2026. 
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I/7. Tagesordnungspunkt  
Anfragen 
 
I/7.1 Öffentliche Bekanntmachungen 

Anfrage Herr Ostermann 
 
Bekanntmachungen zu Sitzungen, Satzungen, Bauleitplanungen werden unter dem Ober-
begriff Bürgerbüro & Services (https://www.koenigstein.de/buergerbuero-
services/veroeffentlichungen/amtliche-bekanntmachungen/) veröffentlicht. 
 
Bekanntmachungen Wahlen (https://www.koenigstein.de/rathaus-politik/verwaltung-
politik/wahlen/kommunalwahl/bekanntmachungen/) werden unter Rathaus & Politik veröffent-
licht. 
 
Das Auffinden der Bekanntmachungen ist somit schwierig. 
 
Was ist der Grund dafür, dass die öffentlichen Bekanntmachungen auf der Internetseite der 
Stadt Königstein an verschiedenen Orten veröffentlicht werden? 
 
Können die Bekanntmachungen kurzfristig und unabhängig davon, welche Stelle sie ver-
öffentlicht, an einem Ort auf der Startseite der Internetseite der Stadt Königstein veröffent-
licht werden? 
 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko sagt eine Überprüfung zu. 
 
 
 
I/7.2 Folgekosten Stadtmitte 

Anfrage Frau Krachowitzer-Galle 
 
Frau Krachowitzer-Galle erinnert an ihre Anfrage nach den Folgekosten für die Stadtmitte 
aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2025 (TOP I/5.7). 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko merkt an, dass hieran noch gearbeitet wird und sagt eine 
schriftliche Beantwortung zu. 
 
 
 
 
II/8. Tagesordnungspunkt 
Wahl eines Ortsgerichtsvorstehers und eines Ortsgerichtsschöffen für das 
Ortsgericht Königstein I (Kernstadt) 
Vorlage: 239/2025 
 
Herr Alter verlässt aufgrund von § 25 HGO „Widerstreit der Interessen“ den Sitzungs-
saal und nimmt an der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht teil. 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Es besteht Einvernehmen, über die Wahlen per Akklamation abzustimmen. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, lässt wie folgt abstimmen: 
 

https://www.koenigstein.de/buergerbuero-services/veroeffentlichungen/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.koenigstein.de/buergerbuero-services/veroeffentlichungen/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.koenigstein.de/rathaus-politik/verwaltung-politik/wahlen/kommunalwahl/bekanntmachungen/
https://www.koenigstein.de/rathaus-politik/verwaltung-politik/wahlen/kommunalwahl/bekanntmachungen/
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Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Dr. Uwe Schmid zum Ortsgerichtsvorsteher 
für das Ortsgericht Königstein I (Kernstadt). 
 
Abstimmungsergebnis: 32 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
Herr Chill war während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal anwesend. 
 
 
Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Stefan Dworschak zum Ortsgerichtsschöffen 
für das Ortsgericht Königstein I (Kernstadt). 
 
Abstimmungsergebnis: 28 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltung(en) 
 
Herr Chill war während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal anwesend. 
 
 
 
 
II/9. Tagesordnungspunkt 
Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Königstein III (Mammolshain) 
Vorlage: 240/2025 
 
Herr Boller trägt das Beratungsergebnis aus dem Haupt- und Finanzausschuss vor. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, lässt per Akklamation abstimmen: 
 
Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Dieter Albeck zum Ortsgerichtsschöffen für 
das Ortsgericht Königstein III (Mammolshain). 
 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
II/10. Tagesordnungspunkt 
Änderung der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages in Königstein im Taunus 
vom 01.10.2025 zur Erfüllung der Anforderungen des Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO 
Vorlage: 246/2025 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, lässt über die Beschlussvorlage 
abstimmen. 
 
Beschluss 
 
Die Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages in Königstein im Taunus vom 01.10.2025 
wird am Ende von § 8 Abs. 3 entsprechend dem der Original-Niederschrift beigefügten Ent-
wurf einer 1. Änderungssatzung ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltung(en) 
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II/11. Tagesordnungspunkt 
Zunahme des Fluglärms über dem Stadtgebiet Königstein im Taunus – Faktenlage, 
Bewertung des aktuellen Flugbetriebes und Forderungen der Stadt 
Königstein im Taunus 
Vorlage: 241/2025 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko erläutert die Beschlussvorlage. 
 
Herr Boller trägt das Beratungsergebnis aus dem Haupt- und Finanzausschuss vor. 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde um Überprüfung der Kriterien für 
eine Mitgliedschaft in der Fluglärmkommission Frankfurt gebeten. 
 
Die Sitzung wird aufgrund eines medizinischen Notfalls von 20:30 Uhr bis 20:35 Uhr 
unterbrochen. 
 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko informiert, dass die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft 
in der Fluglärmkommission in Königstein nicht erfüllt werden. 
 
Eine diesbezügliche schriftliche Stellungnahme der Stabsstelle Recht wird der Niederschrift 
als Anlage beigefügt. 
 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, lässt über die Beschlussvorlage 
abstimmen. 
 
Beschluss 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus stellt fest, dass es 

seit dem Jahr 2024 zu einer spürbaren und anhaltenden Zunahme der Fluglärmbe-
lastung über dem Stadtgebiet, insbesondere über dem Stadtteil Falkenstein, gekommen 
ist. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung stellt weiter fest, dass diese Mehrbelastung nicht 
durch einen Anstieg der Flugbewegungen, der Passagierzahlen oder des Luftfrachtauf-
kommens am Flughafen Frankfurt/Main erklärbar ist. 
 

3. Die Stadtverordnetenversammlung bewertet es als nicht hinnehmbar, dass ausge-
rechnet in einer Phase insgesamt geringerer Flugverkehrsbelastung einzelne Regionen 
– insbesondere der Taunus als Heil- und Erholungsgebiet – überproportional mit zusätz-
lichem Fluglärm belastet werden. 
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung fordert die zuständigen Stellen, insbesondere 
 

o die Deutsche Flugsicherung (DFS), 
o die Fraport AG, 
o das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 
o sowie das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und 

ländlichen Raum, 
 

auf, unverzüglich und nachvollziehbar darzulegen, 
 
o auf welcher rechtlichen Grundlage die derzeit verstärkte Nutzung von Flug-

routen über dem Taunus erfolgt, 
o ob es sich hierbei um dauerhafte, genehmigte Maßnahmen oder um faktische 

Vorgriffe auf ein noch nicht beschlossenes Betriebskonzept handelt, 
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o und weshalb diese Maßnahmen trotz geringerer Flugverkehrsbelastung 
zwingend erforderlich sein sollen. 
 

5. Die Stadtverordnetenversammlung fordert, dass bis zur vollständigen rechtlichen und 
fachlichen Klärung 

 
o keine weitere Verstetigung oder Ausweitung der Taunusüberfliegungen erfolgt, 
o und keine Entscheidungen getroffen werden, die einer abschließenden Bewer-

tung des weiterentwickelten Betriebskonzepts vorgreifen und dessen faktischer 
Umsetzung gleichkommen. 
 

6. Die Stadtverordnetenversammlung fordert, dass bei der jetzigen und allen zukünftigen 
Weiterentwicklungen des Betriebskonzepts grundsätzlich 

 
o eine zusätzliche Belastung des Stadtgebiets der Stadt Königstein im Taunus 

und der anderen Taunusgemeinden mit neuen Flugbewegungen ausge-
schlossen wird,  

o die Fluglärmbelastung auf den Werten verbleibt, die aktuell genehmigt und fest-
gesetzt sind,  

o es nicht zu Veränderungen der Ausnutzung der planfestgestellten Flugrouten 
zum Nachteil der Stadt Königstein im Taunus und anderer Taunusgemeinden 
kommt, 

o die Stadt Königstein im Taunus bei lärmrelevanten Änderungen des Betriebs-
konzeptes direkt informiert wird. 
 

7. Der Magistrat wird beauftragt, 
 

o diesen Beschluss nebst Begründung den genannten Stellen zu übermitteln, 
o und den städtischen Gremien zeitnah über die Ergebnisse zu berichten. 

 
Abstimmungsergebnis: 29 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltung(en) 
 
Frau Wirtnik und Herr Stadler waren während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal an-
wesend. 
 
 
 
 
III/12. Tagesordnungspunkt 
Feststellung über den geprüften Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes 
Stadtwerke 
Vorlage: 9001/2026 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Eine Aussprache wird nicht gewünscht. 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, lässt über die Beschlussvorlage 
abstimmen. 
 
Beschluss 
 
1) Gemäß § 5 Ziffer 11 des Eigenbetriebsgesetzes wird der durch die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Spall&Kölsch, Kronberg, geprüfte Jahresabschluss wie folgt fest-
gestellt: 
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 Die Bilanzsumme für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zum 
31.12.2024 beträgt 38.443.430,85 EUR. 

 
 Der Jahresgewinn nach der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 

zum 31.12.2024 beträgt 152.825,85 EUR. 
 
 - Betriebszweig Wasserversorgung Verlust   261.980,56 EUR 
 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung Gewinn   414.806,41 EUR 
 
 
2) a) Der Jahresverlust 2024 der Wasserversorgung in Höhe von 261.980,56 EUR soll  

       mit den Rücklagen verrechnet werden.  
 
 b) Der Jahresgewinn 2024 der Abwasserbeseitigung in Höhe von 414.806,41 EUR  

       soll den Rücklagen zugeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 32 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
Frau Wirtnik und Herr Stadler waren während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal an-
wesend. 
 
 
 
 
 
III/13. Tagesordnungspunkt 
Neufassung der Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme der städtischen 
Tageseinrichtungen für Kinder 
Vorlage: 1/2026 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko erläutert die Beschlussvorlage. 
 
Frau Lingner berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Kultur-, Jugend- und 
Sozialausschuss. 
 
Herr Boller trägt das Beratungsergebnis aus dem Haupt- und Finanzausschuss vor. 
 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde um Mitteilung gebeten, um wieviel 
Prozent die Kosten für den Betrieb der Kindertagesstätten zwischen den Jahren 2012 bis 
2026 gestiegen sind. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko gibt hierzu folgende Stellungnahme des Fachbereichs V 
bekannt: 
 
Seitens der Verwaltung / Kämmerei liegen bis einschließlich 2024 abgeschlossene Haus-
halte vor. Daher ist eine Betrachtung der Steigerung der Gesamtkosten der städtischen 
Kindertagesstätten nur für den Zeitraum 2012 bis 2024 möglich. 
 
Im Jahr 2012 betrugen die Gesamtkosten seitens der Stadt Königstein (ohne Zuschüsse und 
Kostenbeitragseinnahmen) 497.904,00 EUR, im Jahr 2024 beliefen sich die Gesamtkosten 
auf 1.213.353,00 EUR. Dies ist eine Kostensteigerung um 143,7 %. 
 
 
Herr Lupp erläutert einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion. 
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Nach erfolgter Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, 
zunächst über folgenden Änderungsantrag der SPD-Fraktion abstimmen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, im Rahmen der Überarbeitung der Gebührenordnung sowie 
der Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Königstein im 
Taunus ein Konzept zur einkommensabhängigen Entlastung bei der Entrichtung der Kita-
Beiträge für Eltern und Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, deren Beiträge nicht 
durch das Jugendamt oder die Agentur für Arbeit übernommen werden, zu erarbeiten und 
vorzulegen. 
 
Dabei kann sich beispielsweise an Modellen anderer Städte, wie beispielsweise dem Modell 
der einkommensabhängigen Gebührenstaffelung, dem Modell der einkommensabhängigen 
Gebührenermäßigung oder dem Modell der einkommensabhängigen Bezuschussung, orien-
tiert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 23 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
 
Anschließend lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, über die 
Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss 
 
Die Kostenbeiträge seitens der Familien zur Nutzung der Betreuungsangebote in den städti-
schen Kindertagesstätten Kita Purzelbaum, Kita Wirbelwind und dem Hort werden mit Be-
ginn des neuen Kitajahres am 01.08.2026 wie folgt neu – bzw. für die Kinderkrippe erstmalig 
– festgesetzt: 
 
 
Betreuungs-
module  

Kostenbeitrag 
bisher 
 
Vor           |    nach 
Beitragsfreistellung  

Kostendeckung 
bisher 

Kostenbeitrag 
Neu 
 
Vor         |    nach 
Beitragsfreistellung 

Kosten-
deckung neu  

Kindergarten Kita Purzelbaum in Schneidhain  
 
Regelplatz  
27,5 WStd.  

140,00 €  - 11,98% 220,00 € - 18,8 % 

Erweiterter 
Regelplatz  
37,5 WStd.  

191,00 € 38,00 € 11,99% 300,00 € 60,00 € 18,8 % 

Ganztages-
platz 
43,0 WStd. 

227,00 € 68,00 € 12,42% 344,00 € 104,00 € 18,8 % 

Kindergarten Kita Wirbelwind in Königstein 
 

Regelplatz  
27,5 WStd 

139,00 € - 11,89% 220,00 € - 18,8 % 

Erweiterter 
Regelplatz  
35 WStd 

176,00 €  24,00 € 11,83% 280,00 € 40,00 € 18,8 % 

Ganztages-
platz 
43 WStd. 

227,00 68,00 € 12,42% 344,00 € 104,00 € 18,8 % 
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Hort in Königstein 
 
Regelplatz 
17,5 WStd.  

102,00 € 18,2% 122,50 € 21,85 % 

Erweiterter 
Hortplatz 

146,00 €  18,23% 175,00 € 21,85 % 

Ganztages-
platz  
27,5 WStd.  

165,00 € 18,73% 192,50 € 21,85 % 

Kinderkrippe Kita Wirbelwind in Königstein  
 
Regelplatz 
27,5 WStd.  

  330,00 € 11,1 % 

Erweiterter 
Regelplatz 
35 WStd.  

  420,00 € 11,1 % 

Ganztages-
platz  
43 WStd.  

  516,00 € 11,1 % 

 
 
Abstimmungsergebnis: 24 Ja, 0 Nein, 10 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
III/14. Tagesordnungspunkt 
Kurbad, Im Wiesengrund 
Verkauf von Grundstücken auf Basis einer erweiterten Konzeptausschreibung 
zum Erhalt und zur Finanzierung des Kurbades 
Anpassung des Beschlusses auf den ausschließlichen Verkauf der Grundstücke 
Vorlage: 16/2026 
 
Frau Brill trägt das Beratungsergebnis aus dem Bau- und Umweltausschuss vor. 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
In beiden Ausschüssen wurde der Beschlussvorschlag infolge eines mehrheitlich ange-
nommenen Ergänzungsantrags der FDP-Fraktion um folgenden 3. Absatz erweitert: 
 
Im Kaufvertrag über die genannten Grundstücke durch die Stadt Königstein im Taunus und 
die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH (beide als Verkäufer) ist durch die 
Einräumung von dinglichen Rechten sicherzustellen, dass der Fortbetrieb des Kurbades im 
Falle der Insolvenz des Betreibers unverändert gesichert ist, oder sollte die Fortführung des 
Kurbades aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, den Verkäufern ein dinglich 
gesichertes Rückkaufsrecht zusteht. 
 
 
Im Haupt- und Finanzausschuss wurde darum gebeten, dass bei einer Parallelausschrei-
bung die gemäß Punkt 2.8 der Stellungnahme genannten erheblichen praktischen Schwie-
rigkeiten konkretisiert werden. 
 
Bürgermeisterin Schenk-Motzko nimmt hierzu Stellung. 
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Herr Nick beantragt für die FDP-Fraktion, im Betreff und im Beschlussvorschlag jeweils das 
Wort „ausschließlich“ zu streichen. 
 
Frau Hammerschmitt beantragt für die ALK-Fraktion ebenfalls die Streichung des Wortes 
„ausschließlich“ im Titel sowie im ersten Satz des Beschlussvorschlages. Des Weiteren soll 
die Option der Bestellung eines Erbbaurechts als neuer Passus in den Beschlussvorschlag 
mit aufgenommen werden. 
 
Frau Jacubowsky (Klimaliste Königstein) beantragt, das Wort „Verkauf“ durch das Wort „Ver-
äußerung“ zu ersetzen. 
 
 
Nach ausführlicher Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr 
Otto, zunächst über folgenden zweiten Teil des Änderungsantrages der ALK-Fraktion ab-
stimmen: 
 
Folgender Passus wird in den Beschlussvorschlag aufgenommen: 
 
Nach Ende der Konzeptausschreibung und Auswahl eines Investors wird die Option der Be-
stellung eines Erbbaurechts für das Flurstück Flur 5 / Flurstück 41/8, Le Cannet-Rocheville-
Straße 1 (Kurbad-Grundstück) in die Verhandlungen mit dem Investor aufgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja, 25 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
 
Anschließend lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, über folgen-
den Änderungsantrag der FDP-Fraktion abstimmen: 
 
Im Betreff und im Beschlussvorschlag soll jeweils das Wort „ausschließlich“ gestrichen 
werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
Es folgt die Abstimmung über folgenden Änderungsantrag von Frau Jacubowsky (Klimaliste 
Königstein): 
 
Das Wort „Verkauf“ soll durch das Wort „Veräußerung“ ersetzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 7 Ja, 18 Nein, 9 Enthaltung(en) 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
 
Abschließend lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, über die 
Beschlussvorlage in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Bau- und 
Umweltausschusses (inklusive Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion) sowie unter Berücksich-
tigung des zuvor angenommenen Änderungsantrages der FDP-Fraktion (Streichung des 
Wortes „ausschließlich“) abstimmen: 
 
Beschluss 
 
Der Verkauf von Grundstücken der Stadt Königstein im Taunus sowie der Königsteiner 
Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH wird angestrebt. Das primäre Ziel ist in 
diesem Zusammenhang die Sanierung, Finanzierung und der Weiterbetrieb des Kurbades. 
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Es soll das Verfahren einer Konzeptausschreibung angewendet werden. Das von der 
Arbeitsgruppe des Aufsichtsrates der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH erarbeitete und abgestimmte Exposé bzw. der Auslobungstext wird weiterhin als 
Grundlage für die Konzeptausschreibung festgelegt. 
 
Im Kaufvertrag über die genannten Grundstücke durch die Stadt Königstein im Taunus und 
die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH (beide als Verkäufer) ist durch die 
Einräumung von dinglichen Rechten sicherzustellen, dass der Fortbetrieb des Kurbades im 
Falle der Insolvenz des Betreibers unverändert gesichert ist, oder sollte die Fortführung des 
Kurbades aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, den Verkäufern ein dinglich 
gesichertes Rückkaufsrecht zusteht. 
 
Abstimmungsergebnis: 22 Ja, 6 Nein, 6 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
III/15. Tagesordnungspunkt  
Antrag der ALK-Fraktion 
- Einrichtung Akteneinsichtsausschuss "Fördermittel zur Klimaanpassung 
  urbaner Räume an den Klimawandel" -; 
hier: Widerspruch der Bürgermeisterin gemäß § 63 Abs. 1 HGO gegen den 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2025 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung am 
18.12.2025 unter dem Tagesordnungspunkt III/17 „Antrag der ALK-Fraktion – Einrichtung 
Akteneinsichtsausschuss „Fördermittel zur Klimaanpassung urbaner Räume an den Klima-
wandel“ (Drucksachennummer: 16/2025) folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
„Es wird Akteneinsicht zu den geförderten Maßnahmen im Rahmen des Programms „An-
passung urbaner Räume an den Klimawandel“ verlangt. Diese soll sich damit befassen, 
welche Förderung für Maßnahmen seitens der Stadt Königstein beantragt wurden, für 
welche Maßnahmen in welcher Höhe vorläufige Förderzusagen gegeben worden sind und 
welche Umplanungen mit möglichen Auswirkungen auf die förderfähigen Maßnahmen seit 
dem Erhalt des vorläufigen Förderbescheids am 18. März 2024 bis zum Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplanes K 82 „Stadtmitte“ am 23. Oktober 2025 erfolgt sind. 
 
Mit der Akteneinsicht wird der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt. 
 
Es ist anzustreben, die Arbeit des Ausschusses bis zur geplanten Stadtverordnetenver-
sammlung am 5. Februar 2026 zu vollenden.“ 
 
 
Gegen diesen Beschluss hat Bürgermeisterin Schenk-Motzko gemäß § 63 Abs. 1 HGO 
Widerspruch eingelegt, da der Beschluss das Recht verletzt. 
 
Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 HGO kann Akteneinsicht nur „in bestimmten Angelegenheiten“ 
beansprucht werden. Dies setzt nach der einschlägigen Rechtsprechung des VGH Kassel 
einen abgeschlossenen Vorgang und die Geltendmachung eines berechtigten Interesses 
voraus. Diese Voraussetzungen liegen nach Auffassung der Bürgermeisterin jedoch nicht 
vor. 
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Herr Colloseus gibt bekannt, dass die ALK-Fraktion ihren Antrag aufrechterhalten wird (Ab-
sätze 1 und 2), da der Widerspruch der Bürgermeisterin als ungültig angesehen wird. Der 3. 
Absatz ist hinfällig und wird gestrichen. 
 
 
Nach erfolgter Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, 
über folgenden Antrag der ALK-Fraktion abstimmen: 
 
Es wird Akteneinsicht zu den geförderten Maßnahmen im Rahmen des Programms „An-
passung urbaner Räume an den Klimawandel“ verlangt. Diese soll sich damit befassen, 
welche Förderung für Maßnahmen seitens der Stadt Königstein beantragt wurden, für 
welche Maßnahmen in welcher Höhe vorläufige Förderzusagen gegeben worden sind und 
welche Umplanungen mit möglichen Auswirkungen auf die förderfähigen Maßnahmen seit 
dem Erhalt des vorläufigen Förderbescheids am 18. März 2024 bis zum Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplanes K 82 „Stadtmitte“ am 23. Oktober 2025 erfolgt sind. 
 
Mit der Akteneinsicht wird der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 23 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
Dem Antrag wird trotz mehrheitlicher Ablehnung stattgegeben, da gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 
HGO mehr als ein Viertel der gesetzlichen Vertreter mit „Ja“ gestimmt hat. 
 
Demzufolge ist eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung notwendig, um über 
eine Anfechtungsklage gegen die Beanstandung der Bürgermeisterin zu entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
III/16. Tagesordnungspunkt 
Antrag der FDP-Fraktion 
- Kein Erlass einer Satzung nach dem Gesetz gegen den spekulativen Leerstand 
  von Wohnraum - 
Vorlage: 18/2025 
 
Herr Boller trägt das Beratungsergebnis aus dem Haupt- und Finanzausschuss vor. 
 
Herr Nick erläutert den Antrag der FDP-Fraktion. 
 
Nach erfolgter Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, 
über folgenden Antrag der FDP-Fraktion abstimmen: 
 
Die Stadt Königstein im Taunus wird von der Möglichkeit, eine Satzung nach dem „Gesetz 
gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum“ zu erlassen, keinen Gebrauch machen. 
 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja, 26 Nein, 2 Enthaltung(en) 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
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III/17. Tagesordnungspunkt 
Antrag der CDU-Fraktion 
- Prüfung einer gemeinsamen Stadt- und Schulbibliothek in Kooperation 
mit dem Hochtaunuskreis - 
Vorlage: 19/2025 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Herr Stadler erläutert den Antrag der CDU-Fraktion. 
 
Nach erfolgter Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, 
über folgenden Antrag der CDU-Fraktion abstimmen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Stadtbibliothek und die Schulbibliothek der 
Grundschule Königstein im Zuge des geplanten Neubaus räumlich und organisatorisch 
zusammengelegt werden können. Dabei soll insbesondere die gemeinsame Nutzung, eine 
Ausweitung der Öffnungszeiten auch außerhalb der Schulzeiten sowie ein separater Zugang 
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 21 Ja, 11 Nein, 2 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/18. Tagesordnungspunkt 
Bebauungsplan K 55.1, 1. Änderung "Ehemaliges Sanatorium Dr. Kohnstamm", 
Königstein; 
hier: Planaufstellungsbeschluss des Bebauungsplans K 55.1 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
Vorlage: 235/2025 
 
Frau Brill trägt das Beratungsergebnis aus dem Bau- und Umweltausschuss vor. 
 
Nach erfolgter Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, 
über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss 
 
1) Dem Antrag des Grundstückseigentümers auf Änderung des Bebauungsplanes wird 

zugestimmt. 
 
2) Die Aufstellung des Bebauungsplanes K 55.1, 1. Änderung „Ehemaliges Sanatorium Dr. 

Kohnstamm“ wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan erhält die 
Bezeichnung K 55.1, 1. Änderung „Ehemaliges Sanatorium Dr. Kohnstamm“. 

 
3) Das Plangebiet umfasst die folgenden Grundstücke: Gemarkung Königstein, Flur 20, 

Flurstücke 133/4, 190/1, 189/4, 189/3 tlw., 189/2 tlw. und 190/3 tlw. Der Geltungsbereich 
hat eine Größe von ca. 1,1 ha. Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist die Flurkarte 
mit Eintragung der Plangebietsgrenzen. Im Zuge des weiteren Planverfahrens können 
sich noch Änderungen am Geltungsbereich ergeben. 

 
4) Die Aufstellung soll im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung durchgeführt 

werden. 
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5) Der Vorentwurf des Bebauungsplanes K 55.1, 1. Änderung „Ehemaliges Sanatorium Dr. 

Kohnstamm“, Gemarkung Königstein, bestehend aus Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB zur 
Einholung der umweltrelevanten Stellungnahmen und zur frühzeitigen Information der 
Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit offengelegt. 

 
6) Die Kosten des Aufstellungsverfahrens trägt vollumfänglich der Bau-

herr/Grundstückseigentümer. 
 
Abstimmungsergebnis: 23 Ja, 7 Nein, 4 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher, Herr Otto, schließt die Sitzung um 
23:12 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael-Klaus Otto 
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher 

 Beate Usinger 
Schriftführerin 

 
 
 
Anlagen 
- zu TOP I/6.1 
- zu TOP I/6.2 
- zu TOP II/10 (Original-Niederschrift) 
- zu TOP II/11 
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